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Postulat Information der Bevölkerung über Gepflogenheiten und Regelungen des täglichen
Zusammenlebens in Kreuzlingen

Am 13. Januar 2021 reichte Gemeinderätin Pia Donati (FDP) als Erstunterzeichnende, gemein-
sam mit Gemeinderat Thomas Pleuler (CVP) und Gemeinderätin Judith Ricklin (SVP) das Pos-
tulat "Information der Bevölkerung über Gepflogenheiten und Regelungen des täglichen Zu-
sammenlebens in Kreuzlingen" ein (Beilage). Auf eine ergänzende mündliche Begründung des
Postulats an einer der folgenden zwei Gemeinderatssitzungen wurde verzichtet.

Das Postulat fordert, dass die Stadt Kreuzlingen regelmässig und auf einfache Art und Weise
(in kleinen Portionen) in den Publikationsorganen und auf der Webseite der Stadt Kreuzlingen
die Bevölkerung, insbesondere Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger, über Regelungen und Ge-
pflogenheiten des täglichen Zusammenlebens in Kreuzlingen informiert und aufklärt.

Der Stadtrat nimmt zum Postulat wie folgt Stellung:

1 Einleitung
Die Stadt Kreuzlingen legt viel Wert darauf, dass die Einwohnerinnen und Einwohner
umfassend und zeitnah über städtische Belange informiert werden. Diesbezüglich wer-
den verschiedene Kommunikationswege wie die lokalen Medien, die Webseite aber
auch Social-Media-Kanäle bedient. Wiederkehrende Ereignisse wie die Altpapier-
sammlung oder auch das Zurückschneiden von Hecken werden regelmässig angekün-
digt. Nebenbei findet jährlich ein Anlass für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger im Drei-
spitz Sport- und Kulturzentrum statt. Dort präsentieren sich neben der Stadt weitere
Institutionen und auch die Ortsparteien. Dieser Anlass bietet neben der Vernetzung
auch die Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck über die Gepflogenheiten von Kreuz-
lingen zu verschaffen. Zusätzlich gibt die Stadt Kreuzlingen allen Neuzuzügerinnen und
Neuzuzügern eine Tasche mit wichtigen Informationen ab. Dort wird beispielsweise
die Thematik von Parkplätzen auf öffentlichen Strassen und Plätzen behandelt.

Bei der Erstinformation von ausländischen Zuzügerinnen und Zuzügern orientieren
sich die Angebote zur Erstinformation an den Zielvorgaben des Bundes. Damit wird
gewährleistet, dass die städtische Integrationspolitik vereinbar ist mit der Integrations-
politik des Bundes und des Kantons. Im Thurgau informiert die kantonale Fachstelle
alle neuen Einwohnerinnen und Einwohner zu allen wesentlichen Lebensbereichen.
Auf der städtischen Ebene bestehen ebenfalls individuelle Angebote, wie die Beratung

Sperrfrist für alle Medien
Veröffentlichung erst nach der Medienkon-
ferenz zur Gemeinderatssitzung
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am Schalter des Einwohneramts oder eine Beratung bei der Fachstelle Integration so-
wie der Kurs "Grüezi Kreuzlingen".

Schliesslich lädt die Fachstelle Integration alle aus dem Ausland zugezogenen Personen
zu einem einmaligen, persönlichen Informationsgespräch ein. Dabei wird über die
wichtigsten Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz und im Kanton Thurgau
informiert. Dazu gehören: Rechte und Pflichten in der Schweiz, Sozialversicherungs-,
Renten-, Gesundheits- und Bildungssystem, Transportwesen, Arbeit und Wohnen,
Freizeitmöglichkeiten, Deutschkurse in der Umgebung.

2 Forderungen des Postulats

2.1 Information über Publikationsorgane
Die Stadt Kreuzlingen soll regelmässig und auf einfache Art und Weise in den Publika-
tionsorganen informieren. Das wäre durch kurze, prägnante Inserate mit den zur Jah-
reszeit passenden Informationen umsetzbar. Diesbezüglich könnte ein Jahresplan aus-
gearbeitet werden, der die verschiedenen Thematiken den jeweiligen Zeitperioden zu-
ordnet. Zur Illustration sind folgende Beispiele denkbar:

‒ Im Frühling auf Lärm von Gartenarbeit hinweisen und betreffend Entsorgung Grün-
abfuhr informieren.

‒ Im Sommer Ruhezeit betreffend Grillpartys etc. aufzeigen.
‒ Im Herbst den Einsatz von Laubbläsern thematisieren.
‒ Hecken zur gegebenen Zeit schneiden.

Neben den Themen, welche typisch für die entsprechenden Jahreszeiten sind, könnten
weitere Informationen wie die allgemeine Abfallentsorgung aufgegriffen werden.

Es ist jedoch fraglich, ob es wirklich das Ziel ist, die Einwohnerinnen und Einwohner,
angelehnt an das Buch "Über den Umgang mit Menschen" von Adolf Freiherr von
Knigge, über Benimmregeln zu informieren. Ist es in einer Stadt beispielsweise wirklich
sinnvoll, dass bei jeder Begegnung auf der Strasse gegrüsst wird? Die Einführung von
"Knigge"-Regeln im Alltag trägt wohl kaum zu einem besseren Zusammenleben bei,
sondern würde hauptsächlich als Bevormundung der Einwohnerinnen und Einwohner
verstanden. Ein gutes Zusammenlegen kann erzielt werden, indem miteinander gere-
det wird. Dazu braucht es keinen Benimmkatalog.

2.2 Information über Webseite
Selbstverständlich würden die gesammelten Informationen auch auf der Webseite der
Stadt Kreuzlingen publiziert. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass die Einwohne-
rinnen und Einwohner wohl kaum wöchentlich die Stadt-Webseite besuchen und sich
dort über Benimmregeln informieren. Eine wiederkehrende Informationsform macht
hier nur wenig Sinn. Jedoch könnte eine Unterseite mit dem Motto "Herzlich willkom-
men in Kreuzlingen" erstellt werden. Dort lassen sich alle Unterlagen abrufen.

https://www.ch.ch/de/auslander-in-der-schweiz/
https://migrationsamt.tg.ch/public/upload/assets/80541/DeutschkurseTG.pdf
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2.3 Flyer
Die Idee eines informativen Flyers ist durchaus nachvollziehbar. Dieser Flyer kann auch
in die Tasche für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger integriert werden. So kann bei-
spielsweise auf die gesetzlichen Sonn- und Feiertage, die Nachtruhe und allenfalls zu-
sätzliche Ruhezeiten oder auf die Webseite der Stadt verwiesen werden. Jedoch sei an
dieser Stelle erwähnt, dass gerade die Einhaltung der Ruhezeiten, welche nicht gesetz-
lich geregelt sind, eine Empfehlung darstellen und somit keinen verbindlichen Charak-
ter haben. Zudem wurde im Gemeinderat die Thematik der Ruhezeiten bereits einmal
im Zusammenhang mit dem Sicherheitsreglement intensiv diskutiert. Die Einführung
von Ruhezeiten wurde nicht weiterverfolgt. Des Weiteren muss auch bedacht werden,
dass Kreuzlingen eine Stadt ist, die bereits in den frühen Morgenstunden pulsiert. Es
ist fraglich, ob zusätzliche Ruhezeiten, beispielsweise von 06.00 bis 08.00 Uhr an Werk-
tagen, sinnvoll sind, zumal auf den Baustellen ab 07.00 Uhr gearbeitet wird. Unter Um-
ständen handelt es sich exakt um solche Ereignisse, die stören könnten.

3 Fazit
Im Grundsatz unterstützt der Stadtrat die Anliegen des Postulats. Die Bevölkerung soll
wiederkehrend betreffend verschiedener Thematiken informiert und sensibilisiert
werden. Auch soll ein kurzer, informativer Flyer verfasst werden, der die wichtigsten
Punkte beinhaltet. Dieser Flyer kann an Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger abgegeben
werden. Auch wäre es denkbar, diesen jährlich an die Haushalte in Kreuzlingen zuzu-
stellen. Eine Verbreitung von Benimm-Regeln, angelehnt an den "Knigge", kann der
Stadtrat hingegen nicht empfehlen, da dies einer Bevormundung der Bevölkerung
gleichkommt, was es zu vermeiden gilt.

Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat, das Postulat anzunehmen.
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Kreuzlingen, 23. März 2021

Stadtrat Kreuzlingen

Thomas Niederberger, Stadtpräsident

Michael Stahl, Stadtschreiber

Beilagen
1. Postulat

Mitteilung an
– Mitglieder des Gemeinderats
– Medien




















